
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/6/26 1Ob19/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1991

Norm

VwGG §36 Abs2

Rechtssatz

Die Änderung des Wortlautes des § 36 Abs 2 VwGG durch das Bundesgesetz vom 16.06.1984, BGBl 1984/298

("auftragen" statt "freistellen") erfolgte gerade deshalb, um der säumigen Behörde mit größerem Nachdruck ihre

P icht zur Bescheiderlassung vor Augen zu führen. Der Gesetzgeber verband mit dieser Regelung die Erwartung, daß

die säumigen Behörden nach einem solchen Auftrag des VwGH häu ger als bisher den Bescheid erlassen werden (AB

347 BlgNR 16.GP S 2).
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